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Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern, 

für den Unterricht erforderliche Lernmittel werden von der Schule leihweise zur Verfügung gestellt. 

Dies gilt allerdings mit der Einschränkung, dass Sie sich pro Schuljahr mit maximal 100,00 Euro an der 

Beschaffung von Büchern und ergänzenden Druckschriften beteiligen müssen.  

Zu diesem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren (Schulgesetz für das Land Berlin) bietet der Verein 

zur Förderung der Ausbildung an der Emil-Fischer-Schule eine preiswerte Alternative. Gegen die Zah-

lung einer Spende werden die benötigten Bücher und Materialien jeweils für ein Schuljahr komplett 

zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Spende richtet sich nach dem gewählten Bildungsgang: 

Bildungsgang Betrag in Euro 

Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung - IBA 10,00 

Berufsfachschule – AEV 

Staatliche Fachschule – F 

Berufsoberschule – BOS 

Fachoberschule – FOS 

Berufliches Gymnasium – OG 

50,00 

Die Teilnahme an diesem Modell ist freiwillig. Wenn Sie davon keinen Gebrauch machen möchten, 

müssen Sie gemäß den Vorgaben der Schule (Bücherliste des jeweiligen Bildungsgangs) Bücher und 

Druckschriften im Wert von 100,00 Euro selbst anschaffen und dies durch Quittungen (Buchtitel sind 

anzugeben) bis zum 28.08.2026 in der Bibliothek nachweisen. Die beschriebene Regelung gilt nur Schü-

ler/innen in den oben aufgelisteten Vollzeitbildungsgängen.  

Wenn Sie die Variante „Spende an den Förderverein“ wählen, zahlen Sie bitte den entsprechenden 

Betrag bis zum 21.08.2026 auf das untenstehende Konto unter Angabe des Namens der Schülerin / 

des Schülers ein. Ihr Kontoauszug dient Ihnen als Beleg für die Einzahlung zur Vorlage in der Mediathek 

und für das Finanzamt als Spendenquittung. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind diejenigen, die Sozialhilfe, Wohngeld, Bürgergeld oder Leis-

tungen nach dem BAföG beziehen bzw. die Asylbewerber/innen sind. Den Nachweis (z.B. Berlin-Pass, 

BAföG-Bescheid usw.) über die Zugehörigkeit zum genannten Personenkreis senden Sie bitte an lern-

mittel@emilfischerschule.de. 

Die rechtzeitige Überweisung der Spende bzw. der Nachweise der Selbstanschaffung ist Voraussetzung 

für den geordneten und pünktlichen Start des Unterrichts im neuen Schuljahr. Danke für Ihre Unter-

stützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Nicole Brandenburg-Kühne     Nils Heinrich 

Emil-Fischer-Schule      Verein zur Förderung der Ausbildung 

Schulleiterin       an der Emil-Fischer-Schule e.V. 

        Geschäftsführer 
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